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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 004/2023 

 Amt für öffentliche Ordnung 

 Beck, Silke 
 17.01.2023 

Betrifft: Verschiebung der Ausweitung des Stadttarifs I in Albstadt wegen Einführung des Deutschlandtickets 
und des landesweiten Jugendtickets 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Verwaltungs- und 
Finanzausschuss  

26.01.2023 N Vorberatung einstimmig empfohlen  

Gemeinderat  02.02.2023 Ö Entscheidung    

 
 
Beschlussvorschlag 
Die zum 01.01.2023 /01.03.2023 vorgesehene Einführung des einheitlichen Stadttarifs I für das gesamte 
Stadtgebiet Albstadts wird zunächst verschoben. Mit der Einführung wird zugewartet, bis Erkenntnisse über 
das Wechselverhalten der Fahrgäste zum landesweiten Jugendticket sowie zum Deutschlandticket vorliegen.  
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt:       

Bezeichnung:       
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
      
 
  
 



004/2023  Seite 2 von 2 

 

Sachverhalt 
 
Am 19.05.2022 wurde vom Gemeinderat die Einführung eines einheitlichen Stadttarifs I für das gesamte 
Stadtgebiet von Albstadt und die damit verbundene Übernahme des städtischen Erstattungsbetrages an naldo 
in Höhe von 245.000,- € beschlossen. Einführungstermin sollte der 01.01.2023, zusammen mit der jährlichen 
Tarifanpassung durch naldo, sein. 
 
Aufgrund massiver Preissteigerungen musste der Zeitpunkt der Tarifanpassung von naldo auf den 01.10.2022 
vorgezogen werden. Die Einführung des einheitlichen Stadttarifs in Albstadt sollte deshalb zusammen mit der 
Einführung des landesweiten Jugendtickets zum 01.03.2023 erfolgen. Eine entsprechende Bekanntgabe 
erfolgte im Gemeinderat am 21.07.2022. 
 
Für das Frühjahr 2023 ist nun die Einführung des Deutschlandtickets vorgesehen. Mit diesem Ticket können die 

Besitzer den ÖPNV in ganz Deutschland zum Preis von 49 € monatlich nutzen. Zusätzlich zum 

Deutschlandticket wird für Schüler, Auszubildende und Studierende das Jugendticket BW mit Gültigkeit im 

gesamten Gebiet von Baden-Württemberg zum Preis von 365 € im Jahr zum 01.03.2023 eingeführt.  

Da aufgrund der günstigen Tarife für diese Abonnements davon ausgegangen werden kann, dass viele 

Fahrgäste diese Angebote nutzen werden, würde sich die Ausweitung des Stadttarifs Albstadt auf die 

Gesamtstadt weitestgehend auf die Fahrscheine des Gelegenheitsverkehrs beschränken. Aber auch für 

bisherige Gelegenheitsnutzer stellt das Deutschlandticket eine Alternative dar.  

Laut naldo kann davon ausgegangen werden, dass das Delta, das die Stadt bei Einführung des Stadttarifs I 
auszugleichen hat, kleiner wird als in der ursprünglich erstellten Kalkulation berechnet. Mit naldo wurde 
deshalb besprochen, dass es sinnvoller wäre, die Einführung der Ausweitung des Stadttarifs I in Albstadt 
zunächst zu verschieben. Der Umfang der Ausweitung hinsichtlich des Fahrscheinsortiments kann dann besser 
bewertet und die Ersatzzahlungen für die Fahrgeldausfälle können konkret dimensioniert werden.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die für den 01.03.2023 vorgesehene Ausweitung des Stadttarifs I des 
Verkehrsverbundes naldo auf das gesamte Stadtgebiet von Albstadt zunächst zu verschieben. 
 
Neben der Einführung des einheitlichen Stadttarifs in Albstadt wurde vom Gemeinderat der Verzicht auf den 

Komfortzuschlag für den Anmeldeverkehr beschlossen. Da zum 01.01.2023 jedoch keine Tarifanpassung durch 

den Verkehrsverbund naldo erfolgte, wird nun ab 01.03.2023 für den Anmeldeverkehr kein Komfortzuschlag 

mehr erhoben.  
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